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RS OGH 1998/7/13 7Ob180/98s,
10ObS346/02h

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1998

Norm

ZustG §16 Abs5

ZustG §17 Abs3

Rechtssatz

Die Ergebnislosigkeit von Erhebungen über den Zeitpunkt der Rückkehr zur Abgabestelle wirkt zum Vorteil desjenigen,

dem gegenüber die Zustellung nicht wirksam sein soll.

Entscheidungstexte
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